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Urteil des Bezirksgerichts Suhl 
vom 28. A ugust 1956 
— 4 S R a 38/56 —

Der Zivilsenat h a t fü r  Recht erkannt:
A uf die B erufung der K lägerin w ird das ........... U rteil
des K reisgerichts N., soweit es die Sorgerechtsregelung 
betrifft, aufgehoben.
D as Sorgerecht über das gem einschaftliche Kind Wolf
gang  w ird der K lägerin übertragen ..............

Z u m  T a t b e s t a n d :
Die P arte ien  haben am  3. Jun i 1954 die Ehe geschlos
sen. Aus dieser Ehe ist der am  11. Dezember 1955 ge
borene Sohn W olfgang hervorgegangen. Mit U rteil vom
4. Ju li 1956 h a t das K reisgericht N. die Ehe der P a r 
teien geschieden, weil sich diese, obwohl sie sich zu
nächst auf allen Gebieten sehr gut verstanden, nun
m ehr so entfrem det haben, daß die Ehe sinnlos geworden 
ist.
Das Sorgerecht über das Kind W olfgang der Parteien  
h a t das Gericht dem V erklagten  übertragen, weil die 
K lägerin in ihrem  bisherigen Leben einen nicht ge
rade vorbildlichen Lebenswandel geführt habe. Gegen 
die Sorgerechtsentscheidung h a t die K lägerin Berufung 
eingelegt und die Ü bertragung des Sorgerechts fü r  ihr 
Kind W olfgang an sich bean trag t. Zur Begründung 
wird dazu vorgetragen, dieser A n trag  rech tfertige sich 
schon dam it, daß das Kind ers t I 1/2 Ja h re  a lt sei und
deshalb noch der m ütterlichen F ürsorge bedürfe..............
D er V erklagte h a t kostenpflichtige Zurückweisung der 
Berufung bean trag t.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Berufung m ußte E rfolg  haben. Dem Senat ist 
völlig unverständlich, wie das Gericht ers te r Instanz das 
Sorgerecht über das dam als noch nicht P /2 Ja h re  alte 
Kind dem V erklagten  übertragen  konnte. Diese E n t
scheidung w iderspricht jeder Lebenserfahrung. Es ist 
gerichtsbekannt, daß gerade K inder in diesem zarten  
A lter noch besonders der m ütterlichen Fürsorge und 
Pflege bedürfen. D er V erklagte w ar außerdem  als 
K raftfah re r sehr oft unterw egs und kann  schon deshalb 
nicht in einem so engen K ontakt zu seinem Kind 
stehen, wie die K lägerin, die dauernd in seiner Um ge
bung ist. W enn schon ein Gericht in einem solchen 
Falle davon absehen will, das Sorgerecht der M utter 
zu übertragen, dann kann es seine Entscheidung nicht 
einfach dam it begründen, daß ein nicht gerade vor
bildlicher Lebenswandel der M utter vorliegt. Abgesehen 
davon, daß auch eine solche F ra u  durchaus in der Lage 
sein kann, ihr Kind zu einem ordentlichen Menschen 
zu erziehen, is t nach A uffassung des Senats der Vor
wurf, den das K reisgericht der K lägerin gegenüber er
hebt, wenn nicht unberechtigt, dann aber zum indest 
unbillig, weil der V orw urf des leichtfertigen Lebens
wandels dann ebenso auch den V erklagten treffen muß. 
Schließlich w ar ja  der V erklagte verhe ira te t und ha t 
trotzdem  m it der K lägerin ein neues V erhältnis auf
genommen. E r h a t sich also le ichtfertig  zur Ehe ver
halten.

W enn also ein nicht vorbildlicher Lebenswandel der 
P arteien  entscheidend fü r  die Ü bertragung des Sorge
rechts sein sollte, h ä tte  das K reisgericht dafür Sorge 
trag en  müssen, daß der R at des Kreises einem anderen 
das Sorgerecht über das Kind W olfgang übertrug.
Aber auch aus verschiedenen anderen Gründen is t die 
Ü bertragung  des Sorgerechts auf den V erklagten nicht 
gerech tfertig t. E r  wird auch zukünftig  kaum  in der

Lage sein, so auf die Erziehung seines Kindes einzu
wirken, wie das eine M utter kann, weil diese ständig  
sich m it dem Kinde beschäftigt.

Dagegen bieten die V erhältnisse der K lägerin durch
aus die Gewähr, daß das Kind W olfgang von ih r gu t 
versorg t und zu einem ordentlichen Menschen erzogen 
wird. Die K lägerin w ird von ih rer M utter un te rs tü tz t 
und sie steht, wie ih r vom DFD in E rns ttha l beschei
n ig t wird, sehr aktiv im gesellschaftlichen Leben. 
W enn sie einmal gem einsam  m it dem V erklagten des
sen erste  Ehe zur A uflösung brachte, so kann  das 
keineswegs ihr fü r  im m er den M akel m oralischer Be- 
scholtenheit einbringen. M it R echt w ehrt sich daher 
die K lägerin gegen die noch nicht einmal überzeugenden 
Feststellungen des kreisgerichtlichen U rteils und vor 
allem dagegen, daß nur ihr deshalb Vorwürfe gem acht 
werden. Der Senat aber h a tte  deshalb, au f die B erufung 
hin, das Sorgerecht auf die K lägerin zu übertragen, da 
diese Regelung nur allein dem wohlverstandenen In te r
esse des Kindes dient.

Quelle: „DER SCHÖFFE“, H eft 3 (M ärz) des Ja h r
gangs 1957, S. 95 f.
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Urteil des Obersten Gerichts
vom 17. Septem ber 1957 

— 1 Zz 153/57 —

§ 9 Abs. 2 EheVO; § 11 EheverfO; §§ 139, 286 ZPO.
Die Begründung der Entscheidung über das Sorgerecht 
darf sich n icht auf eine W ürdigung der Tatsachen, die 
zum  Zerfall der elterlichen Ehe geführt haben, beschrän
ken.

Die P arte ien  haben am  8. A pril 1950 die Ehe m itein
ander geschlossen. Aus dieser Ehe ging am  28. Jan u ar 
1951 eine Tochter hervor. Der V erklagte w ar dam als 
K raftfah rer. Nachdem  er einen U nfall erlitten  hatte , 
nahm  die K lägerin eine T ätigkeit als A ngestellte beim 
D SF in H. auf. Seither entwickelte sich eine von bei
den Seiten unbestrittene Z errü ttung  der ehelichen Be
ziehungen. Die K lägerin g ib t als U rsache h ierfür an, 
daß der V erklagte sich n icht an ein harm onisches Ehe
leben habe gewöhnen können. E r  sei jähzornig  und 
argwöhnisch und habe ih r ständig Vorwürfe wegen 
ih rer T ätigkeit gem acht. D er V erklagte fü h rt dagegen 
die eingetretene Entfrem dung darauf zurück, daß die 
K lägerin in  ih rer A rbeitsstelle die B ekanntschaft des
L. gem acht habe und in im m er engere Beziehungen zu 
ihm getre ten  sei.
Im  Jah re  1955 erhob der Ehem ann Scheidungsklage, 
nahm  sie aber zurück, nachdem  sich die K lägerin zur 
Versöhnung m it ihm bereit e rk lä rt hatte . K urz darauf 
aber begannen neue M ißhelligkeiten un ter den Parteien, 
so daß nunm ehr die K lägerin die F ortsetzung  der Ehe 
ablehnte und Scheidungsklage erhob.
Zur F rag e  der Ü bertragung  des Sorgerechts über die 
Tochter der P arteien  h a t die K lägerin vorgetragen, daß 
der V erklagte viel unterw egs gewesen sei und fü r das 
Kind keine Zeit erübrig t habe.

E r  habe das Kind wegen seines Schreiens verflucht 
und beschim pft, habe auch geäußert, daß er das Kind 
g a r  n icht gebrauchen könne, da er fü r zwei Jah re  nach 
dem W esten gehen werde. Der V erklagte und seine 
E lte rn  hä tten  es unternom men, sie — die K lägerin — 
in schlechten Ruf zu bringen. E r selbst habe ihr vor
geworfen, daß sie oft betrunken gewesen sei und m it 
L. ein Doppelspiel getrieben habe. Beides sei unwahr.
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